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Die Schulleitung der Schule Walchwil, gestützt auf Ziffer 2.21 des Funk-
tionendiagramms der Schule Walchwil, beschliesst:

Regelung der Mitarbeit in der Sportwoche

1 Ausgangslage

Die Gemeinde Walchwil führt in der ersten Sportferienwoche ein 
Wintersportlager (Hospental) und ein Sportprogramm (Walchwil/
Zug) durch. Das 1. Ziel der vorliegenden Regelung ist es, Transpa-
renz über die Teilnahme und den Aufwand der Leitungspersonen zu 
schaffen.

Der grössere zeitliche Aufwand im Wintersportlager führt dazu, dass 
sich immer mehr Lehrpersonen im Sportprogramm engagieren wollen 
und im Gegenzug weniger Lehrpersonen fürs Wintersportlager zur 
Verfügung stehen. Das 2. Ziel ist es, einen Ausgleich des zeitlichen 
Aufwandes für Leitungspersonen im Wintersportlager und im Sport-
programm zu erreichen.

Es können nicht alle Lehrpersonen Ski- oder Snowboardfahren.

2 Gesetzliche Grundlage

Auszug aus dem Gesetz über das Dienstverhältnis und die Besoldung 
der Lehrpersonen an den gemeindlichen Schulen1) (Lehrpersonal-
gesetz)

§ 4
Rechte der Erziehungsberechtigten

1 Die Gesamtarbeitszeit umfasst die Unterrichtszeit gemäss § 6ter 
dieses Gesetzes sowie die vom Arbeitgeber festgelegte und die von 

der Lehrperson frei gestaltbare Arbeitszeit. 

2 Die vom Arbeitgeber festgelegte Arbeitszeit beträgt maximal 150 
Stunden pro Jahr; bei Teilpensen reduziert sie sich anteilsmässig.

1) BGS 412.31
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3 Die Lehrpersonen sind verpflichtet, sich während der Sportwoche für 
Schullager oder Sporttage zur Verfügung zu stellen. Lehrpersonen, 
die im Verlaufe des Schuljahres das 50. Altersjahr erfüllt haben, sind 

dazu nicht mehr verpflichtet. 

3 Rahmenbedingungen Wintersportlager

Die Hauptleitung des Wintersportlagers und des Sportprogramms 
haben einen erheblichen Aufwand sowie eine grosse Verantwortung 
zu tragen.

Hauptleitung Wintersportlager

a) Arbeiten des Hauptleiters Wintersportlager
Vorbereitung / Planung:
- Budget
- Wochenplanung
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen
- Teilnehmerlisten schreiben
- Reservation: Lagerhaus
- Lagerausschreibung
- Leiterteam zusammenstellen
- Vorstellungsgespräch: externe Leitungspersonen
- Infoveranstaltung im Gemeindesaal
- Arbeitseinsatzplanung
- Weitere administrative Arbeiten
- Notfallplan, Taskforce erarbeiten

Lagerwoche
- 5 Tage Pikett-Dienst (Ersatz für Leiter, Einsatz bei Notfällen, etc.)
- 1 Abend Vorstellung + Informationen
- 1 Tag + Nacht Tageschef
- Hausämter (Küche, WC und Dusche reinigen, Abfälle entsorgen, 

Gebäude sauber halten)
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Nachbereitung
- Rechenschaft an Rektorat
- Gespräche mit Eltern, Teilnehmern, Leitungspersonen,  

Gemeinde, Hauswart, Rektorat und Schulleitung
- Abrechnung

b) Ressourcen Hauptleiter Wintersportlager
Der Hauptleiter Wintersportlager ist zu 100 % an der Schule Walch-
wil angestellt: Pauschalentschädigung Fr. 800.00.

Der Hauptleiter Wintersportlager in einem Teilzeitpensum an der 
Schule Walchwil angestellt: er wird während der Wintersportwoche 
zu 100 % entlöhnt.

- Hauptlagerleiter, welche das Skigebiet nicht oder nur ungenügend 
kennen, müssen vor dem Wintersportlager das Gebiet rekognos-
zieren gehen. Die Kosten für das Rekognoszieren übernimmt die 
Schule.

- Leiteressen im Wert von Fr. 50.00 / Person
- Wer am Vorweekend teilnimmt, erhält während der Lagerwoche 

einen 7-Tages-Skipass im jeweiligen Skigebiet.
- Die Schulleitung Walchwil ist sich bewusst, dass die Präsenzzeit 

während des Wintersportlagers höher ist als 42 Stunden. Aus 
diesem Grund können Leitungspersonen, welche an 5 Winter-
sportlagern teilgenommen haben, bei der Schulleitung ein Dispen-
sationsgesuch für ein Wintersportlager stellen.

J&S-Verantwortlicher Wintersportlager

a) Arbeiten des J&S-Verantwortlichen Wintersportlager
- Pistenverantwortung für alle Teilnehmer/innen
- Anmelden des Wintersportlagers bei J&S
- Lehrpersonen auf J&S-Weiterbildungsangebote aufmerksam 

machen
- Lehrpersonen an J&S-Weiterbildungskurse anmelden
- Besuch von J&S-Weiterbildungsveranstaltungen
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b) Ressourcen J&S-Coach Wintersportlager
- J&S bezahlt der Schule einen Lagerbeitrag für den J&S-Coach 

und eine J&S-Pauschale. Die Höhe des Beitrages ist abhängig 
von der Teilnehmeranzahl und der Ausbildung der Leitungs-
personen. Die Entschädigung für den J&S-Coach wird diesem 
ausbezahlt. Die J&S-Pauschale fliesst in die Lagerklasse.

- J&S-Verantwortliche, welche das Skigebiet nicht oder nur ungenü-
gend kennen, müssen vor dem Wintersportlager das Gebiet reko-
gnoszieren gehen. Die Kosten für das Rekognoszieren übernimmt 
die Schule.

- Leiteressen im Wert von Fr. 50.00 / Person
- Wer am Vorweekend teilnimmt, erhält während der Lagerwoche 

einen 7-Tages-Skipass im jeweiligen Skigebiet. 

Wintersportlager-Leiter

a) Arbeiten
Vorbereitung (ohne Sitzungen während der Teamzeit)

Lagerwoche
- 5 Tage Leiten einer Ski-/Snowboardgruppe 8 h x 5
- 1 Abend Vorstellung + Informationen
- 1 Tag + Nacht Tageschef
- Hausämter (Küche, WC und Dusche reinigen, Abfälle entsorgen, 

Gebäude sauber halten)

Nachbereitung

b) Ressourcen
- Lehrpersonen, welche nur Teilzeit an der Schule Walchwil 

arbeiten, nehmen in der Regel an der ganzen Lagerwoche teil. 
Sie können gemäss ihrem Pensum von der Teilnahmepflicht am 
Wintersportlager befreit werden. In Ausnahmefällen kann beim 
Rektorat bei besonderem Bedarf ein Differenzpensum für die 
Skilagerwoche beantragt werden.

- Das Leiterteam hat die Möglichkeit, externe Fachleute beizuzie-
hen (Bergführer für die Ski- und Snowboardtour, Skilehrer, Koch, 
etc.).
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- Leiteressen im Wert von Fr. 50.00 / Person
- Wer am Vorweekend teilnimmt, erhält während der Lagerwoche 

einen 7-Tages-Skipass im jeweiligen Skigebiet.
- Eine ausreichende Anzahl Lehrpersonen nimmt an den Weiterbil-

dungskursen (z.B. J&S) teil.
- Die Schulleitung Walchwil ist sich bewusst, dass die Präsenzzeit 

während des Wintersportlagers höher ist als 42 Stunden. Aus die-
sem Grund können Lehrpersonen, welche an 5 Wintersportlagern 
teilgenommen haben, bei der Schulleitung ein Dispensationsge-
such für ein Wintersportlager zu stellen.

Externe Leiter des Wintersportlagers

Externe Gruppen-Leiter können zusätzlich zu ihrer EO- oder J&S-
Entschädigung täglich bis maximal Fr. 200.00 entlöhnt werden.

Sportprogramm-Hauptleiter

a) Arbeiten des Sportprogramm-Hauptleiters
Vorbereitung / Planung
- Wochenplanung
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen
- Sportprogrammausschreibung
- Teilnehmerlisten schreiben
- Reservation: Hallenbad, Eishalle, usw.
- Vorstellungsgespräch: externe Leitungspersonen
- Arbeitseinsatzplanung
- Notfallplan, Taskforce erarbeiten
- Weitere administrative Arbeiten
- Budget erstellen

Sportwoche
- Pikett-Dienst (Ersatz für Leiter, Einsatz bei Notfällen, etc.)
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Nachbereitung
- Rechenschaft an Rektorat
- Gespräche mit Eltern, Teilnehmern, Leitungspersonen, Gemeinde, 

Hauswart, Rektorat und Schulleitung
- Abrechnung

b) Ressourcen
Der Hauptleiter Sportprogramm ist zu 100 % an der Schule Walch-
wil angestellt: Pauschalentschädigung Fr. 100.00.

Der Hauptleiter Sportprogramm in einem Teilzeitpensum an der 
Schule Walchwil angestellt: er/sie wird während der Wintersportwo-
che zu 100 % entlöhnt.

Leiteressen im Wert von Fr. 30.00 / Person nach dem Lager.

Sportprogramm-Leiter

a) Arbeiten des Sportprogramm-Leiters
- Vorbereitung (ohne Sitzungen während der Teamzeit)
- Durchführung 4 h x 5
- Nachbereitung

b) Ressourcen
- Leiteressen im Wert von Fr. 30.00 / Person nach dem Lager.
- Die Lehrpersonen werden gemäss ihrem Pensum (vgl. Punkt 4: 

Regelung) beim Sportprogramm eingesetzt.
- Eine ausreichende Anzahl Lehrpersonen nimmt an den Weiterbil-

dungskursen (z.B. J&S, SLRG, etc.) teil.
- Das Leiterteam hat die Möglichkeit, externe Fachleute beizuzie-

hen (Schwimmen, Eislaufen, Tanzen, etc.)
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4 Regelung

Lehrpersonen mit einem Pensum zwischen 60-100 % nehmen in der 
Regel am Wintersportlager teil.

Lehrpersonen mit einem Pensum unter 60 % leisten in der Regel 
gemäss ihrem Pensum einen Arbeitseinsatz im Sportprogramm oder 
im Wintersportlager.

Die Schulleitung entscheidet über die Einteilung der Lehrpersonen in 
das Sportprogramm oder das Wintersportlager.

5 Nachwort

Das Sportprogramm und das Wintersportlager erfreuen sich grosser 
Beliebtheit. Sie tragen zu einem wesentlichen Teil zum gemeindlichen 
Sportangebot bei.

Die Schulleitung dankt den Lehrpersonen und den externen Leitungs-
personen für ihr grosses Engagement und ihre professionelle Arbeit 
während der Sportwoche

Walchwil, 10. Juni 2013

Schulleitung Walchwil
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